Tip des Monats 11/06
Teueres Hundegebell
Der Vermieter eines Mehrfamilienhauses hatte Mieteinbussen dadurch, dass die Mieter wegen lauten Hundegebells den Mietzins minderten und nur in reduzierter Höhe zahlten. Der Vermieter nahm daraufhin den Hundehalter in Regress und forderte den erlittenen Mietausfall ein.
Das Amtsgericht Köln billigte dem Vermieter dessen Schadensersatzforderung zu. Nach Ansicht des Richters war durch Zeugenaussagen und Lärmprotokolle nachgewiesen, dass die betreffenden Hunde einen für die anderen Mieter  unzumutbaren Lärm verursachten.

Der Hundehalter musste daher für jenen Mietausfall aufkommen.

(Amtsgericht Köln, Aktenzeichen 130 C 275/00)
